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1. Allgemeines 
 

1.1 Rechtsgrundlagen 
Grundlage für die Bebauungsplanaufstellung bilden 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. 
I S. 4147) geändert worden ist., 

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I 
S. 1802) geändert worden ist  

• die Planzeichenverordnung - Verordnung über die Ausarbeitung von Bauleitplänen 
und die Darstellung des Planinhaltes vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist 

sowie weitere Fachgesetze und Verordnungen. 
 
1.2 Planverfahren 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist ein mehrstufiger, gesetzlich vorgeschriebener Pla-
nungsprozess aus planerischer Arbeit, politischer Diskussion und Entscheidung, Beteiligung 
verschiedener Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit. Die 
Stadt Magdeburg übt ihre Planungshoheit und Entscheidungsgewalt als Träger des Bauleit-
planverfahrens aus. Grundlage ist das Baugesetzbuch (BauGB). 
 
Nach Antragstellung durch die Brase, Fischer, Schrottge & Weichelt Bauland-GbR als Eigen-
tümer und Erschließungsträger wurde gemäß § 2 Abs.1 BauGB durch Beschluss des Stadtra-
tes am 23.01.2020 das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 368-1B „Küm-
melsberg Westseite“ Teilbereich B im Regelverfahren mit Umweltprüfung eingeleitet. Die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt nach ortsüblicher Be-
kanntmachung durch 14-tägige Offenlegung des Aufstellungsbeschlusses, begleitet durch 
Sprechstunden während der Dienstzeiten im Stadtplanungsamt Magdeburg, und durch eine 
Bürgerversammlung.  
 
Die Gutachten, die erstellt werden, fließen in das Verfahren ein und werden auch öffentlich 
ausgelegt.  
 
Das Plangebiet befindet sich bis auf einen Teilbereich des Flurstücks 541 (private Grünfläche) 
im privaten Grundeigentum des Erschließungsträgers.  
 
1.3 Erforderlichkeit der Planaufstellung 
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, sobald es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches vorzubereiten und zu leiten (§1 Abs. 1 BauGB). Der 
Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen 
für die städtebauliche Ordnung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB).  
Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der All-
gemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, 



BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 368-1B  
“KÜMMELSBERG-WESTSEITE“, TEILBEREICH B 2022 

 

 4

eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln (§1 Abs. 5 BauGB). 
 
Mit Hilfe des Bebauungsplanes Nr. 368-1B „Kümmelsberg Westseite“ Teilbereich B soll der  
Bereich, der größtenteils von Wohngrundstücken umschlossen ist, einer neuen baulichen 
Nutzung zugeführt werden. Planungsrechtlich ist das Plangebiet dem Außenbereich gemäß 
§ 35 BauGB zuzuordnen. Es besteht somit kein Baurecht. Um das Vorhaben umsetzen zu 
können, ergibt sich ein Planungserfordernis im Sinne des §1 Abs. 3 BauGB zur Sicherung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Das baureife Bauland soll nach der Erschlie-
ßung an Dritte zum Zwecke der Bebauung verkauft werden. 
Mit dem Bebauungsplan soll der anhaltenden Nachfrage nach Baugrundstücken entsprochen 
werden und der Ortsteil Diesdorf arrondiert werden. 
 
1.4 Ziel und Zweck der Planung 
 

Ziel der Planung 
Gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 2 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, bei Vermeidung einseitiger Bevölkerungsstrukturen, die 
Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Bevölkerungsentwicklung zu beach-
ten. Gleichzeitig soll sich das Plangebiet in die Struktur der vorhandenen Bebauung und Nut-
zungen einfügen und modernen Wohn- und Arbeitsansprüchen gerecht werden.  
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 368-1B „Kümmelsberg Westseite“ Teilbereich B soll der  Be-
reich, der dreiseitig von Wohnbebauung umschlossen ist, einer vorrangigen Nutzung zu Wohn-
bauzwecken zugeführt werden. Um eine homogene Wohnqualität in dem Quartier zu errei-
chen, sollen sich die Grundzüge des Bebauungsplanes Nr. 368-1B an den Planungen des 
nördlich und westlich angrenzenden rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 368-1A orien-
tieren, ohne dabei die zwischenzeitlichen Entwicklungen im Baurecht und in den Lebens-, Ar-
beits- und Wohnansprüchen zu vernachlässigen. Planungsziel ist somit die Festsetzung des 
Plangebietes als allgemeines Wohngebiet zur Schaffung von Baurecht für eine offene Bebau-
ung. 
 
Zu modernen und gesunden Lebens- und Arbeitsverhältnissen gehören unmittelbare Bereiche 
der Erholung unter Einbeziehung der lagespezifischen Gegebenheiten und natürlicher Gestal-
tungselemente. Diese werden durch eine konsequente Einbeziehung von Pflanzgeboten und 
Grünflächenausweisungen ergänzt. 
 
Zweck der Planung 
Der Bebauungsplanes Nr. 368-1B „Kümmelsberg Westseite“ Teilbereich B ist im Norden, Wes-
ten und Süden von Wohnbebauung und im Osten von einer gewerblichen Nutzung umschlos-
sen. Das neue Plangebiet soll einer neuen baulichen Nutzung zugeführt werden, die an die 
vorhandene Bebauung angepasst ist. Damit entspricht die Ausrichtung im Plangebiet nach-
haltig dem Zielkanon von städtischer Politik und Verwaltung, durch Bereitstellung von Wohn-
bauland für die Bevölkerung, die städtischen Strukturen weiter zu entwickeln bzw. zu verfesti-
gen und den Bewohnern damit einen dauerhaften Lebensmittelpunkt und -qualität in der 
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Landeshauptstadt Magdeburg zu sichern. Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes ist erfor-
derlich, um in diesem Sinne eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. 
 
Neben der Schaffung des Baurechtes dient das Bebauungsplanverfahren der notwendigen 
Entwicklung eines inneren Straßennetzes und der erforderlichen Netzerweiterungen der Ver- 
und Entsorgungsanlagen und deren Anbindung an die am Plangebiet anliegenden öffentlichen 
Verkehrs- und Versorgungsnetze und deren Widmung bzw. Übertragung an die öffentlichen 
Träger.  
Dazu sind bodenordnende Maßnahmen für die neue öffentliche Erschließungsstraße notwen-
dig. Diese zukünftig öffentlichen Flächen werden entsprechend der Regelung des noch abzu-
schließenden Städtebaulichen Vertrages unentgeltlich sowie pfand- und lastenfrei, mit Aus-
nahme von Versorgungsleitungen, in das Eigentum der Landeshauptstadt Magdeburg über-
tragen. 
 
1.5 Lage im Stadtgebiet 
Das ca. 26.020 m² große Plangebiet befindet sich innerhalb des bebauten Stadtgebietes im 
westlichen Teil der Landeshauptstadt Magdeburg, im Stadtteil Diesdorf. Es wird von den un-
mittelbar bzw. in der Nähe gelegenen Straßen Fenchelweg, Zerrenner Straße und Kümmels-
berg eingefasst.  
 
Das Areal ist über die öffentlichen Straßen  Zerrenner Straße im Süden  und Fenchelweg  im 
Norden verkehrs- und medientechnisch erschlossen. 
 
1.6 Abgrenzung und Fläche des Geltungsbereiches  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 368-1B „Kümmelsberg-Westseite“ besteht 
aus folgenden Flurstücken in der Flur 343: 
 

- Flurstücksnummer 11241, 11179, 8273/537, 11180 und Teilfläche von 541 (in 
Fremdbesitz) 
 

1.7 Übergeordnete Planungen 
Bebauungspläne sind aus dem wirksamen Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 
BauGB). Im wirksamen Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg ist das Plan-
gebiet als Wohnbaufläche dargestellt.  
Das Planungsziel stimmt mit den Aussagen des Flächennutzungsplanes der Landeshaupt-
stadt Magdeburg überein und entspricht den Aussagen des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes 2025. 
 
 

2.  Rahmenbedingungen 
 

2.1 Städtebauliche Struktur und vorhandene Nutzung 
Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses ist die Gesamtfläche des Plangebietes unbebaut 
und ungenutzt. Die Bebauungsplanaufstellung berücksichtigt nicht die Bodenschutzklausel 
gem. § 1a Abs. 2 BauGB, da die unbebaute Fläche durch zukünftige Bebauung langfristig 
zumindest anteilig versiegelt wird. 
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Der Bereich des Plangebietes ist relativ eben, d.h.es gibt keine größeren Niveauunterschiede 
auf dem Gelände. 
 
Das Plangebiet wird von folgenden Nutzungen umgrenzt: 
 
im Norden und Westen: kleinteilige Wohnbebauung aus EFH und DH, entwickelt und er 
         stellt auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
         368-1A Kümmelsberg Westseite, Teilbereich A aus dem Jahr  
         2015, im Wesentlichen umgesetzt in den Jahren 2019 und 2020 

im Osten:     Gewerbefläche  bestehend aus einem Autohaus mit Verkaufsflä 
   che, Waschanlage und Werkstatt 

im Süden:    kleinteilige Alt-Wohnbebauung aus EH, DH und Reihenhäusern 

 
2.2 Verkehr und Infrastruktur 
Das Plangebiet kann im Norden über den Fenchelweg, im Süden über die Zerrenner Straße 
an eine vorhandene und gut ausgebaute äußere Erschließungsanlage, wie öffentliche Stra-
ßenverkehrsflächen, Schmutz- und Regenwasserentwässerung, div. Versorgungsmedien, er-
schlossen werden. Die innere Erschließungsanlage ist nicht vorhanden und muss vollständig 
neu errichtet werden.   
 
Das B-Plan-Gebiet liegt im Stadtteil Diesdorf, in einem Gebiet niedriger Nutzungsdichte. Daher 
gilt: Ein Gebiet ist vom ÖPVN erschlossen, wenn es nicht weiter als 600 m Luftlinienentfernung 
von der nächsten Haltestelle des ÖPNV entfernt liegt. 
Die verfügbaren ÖPNV-Anbindungen des Bebauungsgebietes befinden sich: 
 

-  für die Buslinie 72 am Kümmelsberg / Ecke Emdener Weg, ca. 300 m, 

-  für die Buslinie 61 an der Hannoverschen Straße / Ecke Ummendorfer Straße, ca. 600 
m,  

-  für die Straßenbahnlinie 6 an der Hannoverschen Straße / Ecke Ummendorfer Straße, 
ca. 600 m,  

-  für überörtliche Busverbindungen der Linien 612, 614, 629 und 663 an der Hannover-
schen Straße, ca. 500 m 

-  am Bahnhof Sudenburg  die Regionalbahnlinie 40 Braunschweig – Burg ca. 3.000 m. 
 

Die Entfernungsangaben beziehen sich auf die Mitte des B-Plan Gebietes.  
 
Die Versorgung über kommunale, soziale und kulturelle Einrichtungen, Ärzte und Pflege-
dienste, Einkaufsmöglichkeiten vom kleinen Geschäft bis zum Nahversorger, Beherbergungs-
stätten und Gaststätten ist in den Stadteilen Diesdorf und dem angrenzenden Stadtteil Stadt-
feld-West gegeben. Für die stadtrandnahe Lage typisch, sind nicht alle vorgenannten Einrich-
tungen in optimaler fußläufiger Entfernung zu erreichen. Zu Schulen, Kita, ärztlichen Einrich-
tungen und Nahversorger sind von der Mitte des Wohngebietes fußläufig zwischen ca. 500 bis 
1.200 m zurückzulegen.  
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2.3 Leitungsbestand im Plangebiet  
Im Bereich des Plangebiets befinden sich keine unter- bzw. oberirdischen Altbestandsleitun-
gen und / oder deren Freihaltestreifen von Ver- und Entsorgungsunternehmen. 
 
2.4 Schallimmissionen 
Lt. §50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) sind für bestimmte Nutzung vorgesehene 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich 
oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebäude sowie auf sonstige schutzbedürftige Ge-
biete soweit wie möglich vermieden werden.   
 
Der Bebauungsplan wurde in Bezug auf den Immissionsschutz durch ein Schalltechnisches 
Gutachten der Fa. ECO Akustik, Gutachten Nr. ECO 20039 vom 30.04.2020, untersucht. Am 
Plangebiet liegen Nutzungen an, die planungsrelevante Schallimmissionen verursachen. Das 
Ergebnis des Gutachtens ist in den zukünftigen Gebäudeplanungen zu berücksichtigen. 
 
Das Gutachten ist zu folgenden Ergebnissen gekommen: 
Im Gutachten wurde die Lärm-Vorbelastung infolge des angrenzenden Straßenverkehrs   und 
des Gewerbelärms auf den Geltungsbereich des B-Plans „Kümmelsberg Westseite Teilbe-
reich B“ untersucht. Dem schalltechnischen Gutachten ist zu entnehmen, dass innerhalb des 
B-Plan-Geltungsbereiches die Gewerbe-Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete so-
wohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum eingehalten werden. 
Die Straßenverkehrs-Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete werden in Teilen des B-
Plan-Geltungsbereiches sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum überschritten. 
Im Rahmen der Planung ist es erstrebenswert, die Orientierungswerte nach DIN 18005 einzu-
halten. Die Orientierungswerte sind erwünschte Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Sie sind 
lediglich als Anhaltswerte für die Planung zu betrachten und unterliegen der Abwägung durch 
die Gemeinde. 
 
Straßenverkehrslärm: 
Sind im Einwirkungsbereich von Straßen mit entsprechender Vorbelastung bereits Wohnge-
bäude vorhanden, können dieselben Einwirkungen für neue Wohngebäude, die nicht näher, 
sondern weiter oder gleichweit entfernt zum Lärmverursacher errichtet werden, nicht unzumut-
bar sein. Soweit Immissionen nicht weit genug verringert werden können, müssen die „heran-
rückenden“ Anwohner nach dem Gebot der Rücksichtnahme auch höhere Immissionen hin-
nehmen. Voraussetzung ist, dass der heranrückenden Wohnbebauung die Vorbelastungbe-
kannt ist.  
 
2.5 Grundwasser  
Durch die Ingenieurgesellschaft für Baustoffe und Bautechnik Bischof mbH wurde ein Bau-
grundgutachten angefertigt, um die Gegebenheiten zum Grund- und Oberflächenwasser zu 
ermitteln.  
Die Grundwasserführung ist im Untersuchungsgebiet erst in Tiefen unterhalb von 4 m unter 
GOK zu erwarten, so daß sie hier für das Bauvorhaben ohne Relevanz sind. Das lokale 
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Auftreten von Schichtenwasser in oberflächennahen Horizonten ist nicht auszuschließen, je-
doch allenfalls nur untergeordnet anzunehmen. 
Die witterungsbedingte Ausbildung von Stauwasser ist niederschlagsbedingt möglich. 
 
2.6 Bodenverhältnisse und Baugrund  
Durch die Ingenieurgesellschaft für Baustoffe und Bautechnik Bischof mbH wurde ein Bau-
grundgutachten angefertigt, um die Gegebenheiten des Baugrundes und des Grund- und 
Oberflächenwassers zu ermitteln.  
Morphologisch gesehen befindet sich das Untersuchungsgebiet im östlichen Bereich einer 
pleistozänen Hochfläche westlich des Übergangsbereiches zur Niederung der Elbaue. 
An den untersuchten Stellen wurde eine 0,4 – 0,8 m starke Oberbodenschicht (Schwarzerde) 
in witterungsbedingt halbfester Konsistenz erkundet. Darunter befindet sich von 0,35 - 1.1 m 
eine Lößschicht in ebenfalls halbfester Konsistenz. Ab 1,1 m bis maximal 1,7 m  unter GOK 
steht zumeist Sand (Schmelzwassersand) an, der nur an einer Stelle von Geschiebemergel 
ersetzt wird (siehe Bodengutachten Pkt. 3)   
 
Gemäß TR LAGA 2004 ist der anstehende bindige Boden unterhalb des Oberbodens als um-
welttechnisch wenig problematisch mit einer Einstufung als Z 1.2 einzuschätzen, was für die 
Entsorgung bzw. Wiederverwendung zu beachten wäre (siehe Anlage 5 Bodengutachten). 
 
Für den Straßen - und Kanalbau sind die Prüfung der Verdichtung und Tragfähigkeit nach ZTV 
E – und ZTV SoB – StB im Sinne der Qualitätssicherung vorzunehmen. 
Die Erstellung von Baugrundgutachten sollte für die einzelnen Parzellen separat erfolgen. Die 
endgültige Abstimmung der Gründungsmaßnahmen ist dann nach Vorliegen der Statik und 
weiterer Planungsunterlagen möglich. Für die geplanten Fundamente der endgültigen Grün-
dungssohlen können dann die Aussagen zur optimalen Gründung ggf. im Zuge der fachtech-
nischen Abnahmen noch modifiziert werden. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass bei Erschließungsmaßnahmen u.a. Erdarbeiten schädliche 
Bodenveränderungen und Altlasten (Auftreten von Fremdstoffen, Auffälligkeiten durch Farbe 
und/oder Geruch) angetroffen werden, die bisher nicht bekannt sind. 
Tritt ein derartiger Fall ein, sind die Arbeiten sofort einzustellen und das Umweltamt ist zu 
informieren und nach Maßgabe der unteren Bodenschutzbehörde ggf. Untersuchungen zur 
Festlegung notwendiger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchzuführen.(Tel.: 0391 / 540-
2737)  
 
Nach § 30 BauGB i.V. mit § 61 Abs. 2 BauO LSA bedarf es für Anlagen gemäß § 61 Abs. 1 
BauO LSA im Geltungsbereich eines bestätigten Bebauungsplanes keiner Baugenehmigung, 
soweit die Baumaßnahme in Übereinstimmung mit dem geltendem Baurecht erfolgt. Im B-
Plangebiet sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig, welche unter die o. g. Anlagen fallen und 
deren Errichtung bei einem rechtsverbindlichen B-Plan somit genehmigungsfrei ist. Der Hin-
weis sichert die Mitwirkung der Bauherrn im B-Plangebiet entsprechend § 3 Ausführungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundes-Bodenschutzgesetz (BodSchAG) vom 2. April 
2002 in der derzeit geltenden Fassung zur Unterrichtung der unteren Bodenschutzbehörde, 
welche die Information zur Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben benötigt. 
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Die o.g. Vorgaben ergehen auf Grund des § 2 Abs. 2 BodSchAG LSA i.V. mit § 10 Abs. 1 
BBodSchG vom 17. März 1998 in der derzeit geltenden Fassung. 
Danach kann die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus 
dem BBodSchG und der hierzu erlassenen Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) ergebenen Pflichten treffen. Die bodenschutzrechtliche Zuständigkeit liegt bei der 
unteren Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Magdeburg.   
 
2.7  Archäologie / Denkmalschutz 
Das Vorhaben befindet sich im so genannten Altsiedelland. In der Umgebung kamen bei Bo-
deneingriffen zahlreiche Kulturdenkmale der Jungsteinzeit, der Bronzezeit und der Eisenzeit 
von regionaler und überregionaler Bedeutung zutage. Aufgrund der topographischen Situation 
an einer leichten Anhöhe nördlich der Schrote, bestehen begründete Anhaltspunkte, dass bei 
Bodeneingriffen bislang unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden. In den letzten Jahren 
hat es sich gezeigt, dass nicht alle archäologischen Kulturdenkmale bekannt sind, vielmehr 
kommen diese erst bei Tiefbaumaßnahmen zum Vorschein. Aus diesem Grund muss aus 
facharchäologischer Sicht bei Bodeneingriffen ein repräsentatives Untersuchungsverfahren 
vorgeschaltet werden. Die Dokumentation muss nach aktuellen wissenschaftlichen und tech-
nischen Methoden unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben des LDA durchge-
führt werden. Art, Dauer und Umfang der Dokumentation sind rechtzeitig im Vorfeld der Maß-
nahme mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sachsen-Anhalt abzustimmen. 
Es ist ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung bei der zuständigen Denkmal-
schutzbehörde einzureichen. Ansprechpartner ist Herr Dr. Alper (E-Mail: galper@lda.stk.sach-
sen-anhalt.de, Tel.-Nr.: 039292 699814). 

 
Es besteht für Erdarbeiten bei unerwartet freigelegten archäologischen Funden oder Befunden 
eine gesetzliche Meldefrist bei der unteren Denkmalschutzbehörde: 

 

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
Grabungsstützpunkt Heyrothsberge 
Berliner Str. 25 
39175 Heyrothsberge    Tel.:  039292 / 699824 
                    Mobil:  0172 / 3296150. 
 

Funde oder Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmales sind nach § 9 (3) DenkmSchG 
LSA bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen.  
Eine wissenschaftliche Untersuchung durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäolo-
gie ist zu ermöglichen. 
 
2.8 Bergbau / Geologie 
 

Bergbau 
Bergbauliche Arbeiten, die den Maßgaben des Bundesberggesetzes unterliegen, sind für den 
Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes  nicht geplant. 
Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altbergbau liegen dem Lan-
desamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) ebenfalls nicht vor. 
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Geologie 
Ingenieurgeologie und Geotechnik 
Vom tieferen geologischen Untergrund ausgehende Beeinträchtigungen der Geländeoberflä-
che sind dem Landesamt für Geologie und Bergwesen im Plangebiet nicht bekannt. Zum Bau-
grund im Bereich Vorhabens gibt es ebenfalls keine Bedenken oder weitere Hinweise. 
 
Hydro- und Umweltgeologie 
Der Grundwasserstand liegt lt. Unterlagen des Landesamtes für Geologie und Bergwe sen 
(LAGB) etwa 3 – 5 m unter Flur an. Unter Lössbildungen (Mächtigkeit < 2 m) stehen quartäre 
Kiese und Sande oder Geschiebemergel an. Löss neigt bei völliger Durchfeuchtung zum Set-
zungsfließen. Vom LAGB wird der Nachweis der standortkonkreten Versickerungsfähigkeit 
empfohlen. 
In diesem Zusammenhang wird für den Bau von Versickerungsanlagen (Rigolen, Schächte 
usw.) auf die Einhaltung des Arbeitsblattes DWA-A138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 
zur Versickerung von Niederschlagswasser“ verwiesen. Der dafür erforderliche Grundwasser-
stand (MHGW) ist beim Landesbetrie für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-
Anhalt einzuholen. 

 
3.  Städtebauliche Ziele und Festsetzungen des Bebauungsplans 
 

3.1 Städtebauliches Konzept 
 

Entsprechend dem Planungsziel wird das Plangebiet einer baulichen Nutzung zugeführt wer-
den, die sich neben dem aktuellem Baulandbedarf und dem Charakter der Umgebungsbebau-
ung auch an Kriterien moderner Wohn- und Arbeitsbedingungen orientiert. Das Baugebiet run-
det die vorhandene und durch Einfamilienhäuser geprägte Bebauung im unmittelbaren Umfeld 
durch eine innerstädtische Entwicklung städtebaulich sinnvoll ab. Dementsprechend weist das 
Baugebiet vorrangig Flächen als Allgemeines Wohngebiet aus. Diese werden durch Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung (Mobilitätspunkt) und öffentliche sowie private Grünflä-
chen ergänzt.  

 
Grundstücksgrößen 
Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB mögliche Festsetzung von Mindestgrößen wird angewen-
det. Die Mindestgrundstücksgrößen für freistehende Einfamilienhäuser betragen 600 m², für 
Doppelhaushälften 350 m² und für Reihenhäuser 250 m².  
Zusammen mit der Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche lt. Grundflächenzahl 
werden damit eine aufgelockerte Bebauung und ein gesundes Wohnklima in dem neuen 
Wohnquartier gesichert. Gleichzeitig wird damit die allgemeine Lagecharakteristik bezüglich 
der Bebauung und Wohnnutzung des an der Peripherie der Landeshauptstadt Magdeburg ge-
legenen Stadtteils Diesdorf Rechnung getragen. 

 
 
 
 
 



BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 368-1B  
“KÜMMELSBERG-WESTSEITE“, TEILBEREICH B 2022 

 

 11

3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grund-
stücksfläche 
 
Art der baulichen Nutzung 
Das Umfeld des Bebauungsplangebietes ist überwiegend durch kleinteilige Wohnnutzungen 
geprägt. Im Norden und Westen befinden sich Gebiete, die in den vergangenen Jahren pla-
nungsrechtlich entwickelt und zügig bebaut worden sind. In südlicher Richtung befinden sich 
ältere Wohnhäuser. Diese vorhandene Hauptnutzung wird im Plangebiet  als WA fortgesetzt. 
Damit wird die Errichtung von attraktivem Wohnraum ergänzt und erweitert werden. Das WA 
hat eine Größe von ca. 20.000 m². 
 
Zur Nutzungsvielfalt des Wohngebietes sind gewerbliche Nutzungen zur Gebietsversorgung 
durchaus erwünscht, daher wird das Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 
BauNVO festgesetzt. Die unter § 4 Abs. 3 Nr. 4 - 5 der BauNVO aufgeführten Nutzungen, die 
ausnahmsweise zugelassen werden können (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind am 
Standort ausgeschlossen. Sie werden aufgrund ihres Flächenanspruchs als städtebaulich 
nicht integrierbar, letztgenannte zudem hinsichtlich ihrer Auswirkungen in Bezug auf den Ver-
kehr als konfliktträchtig eingeschätzt. Es wird außerdem  sichergestellt, dass der Charakter 
des unmittelbaren Wohnumfeldes beibehalten und weiter ausgeprägt wird und sich keine Nut-
zungen ansiedeln, die die Wohnruhe durch eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens stören 
könnten. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl oder Grundfläche gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1  BauNVO 
wird eine angemessene Bebaubarkeit der Grundstücke gewährleistet. Im vorliegenden Bebau-
ungsplan soll das Maß der baulichen Nutzung durch Festsetzung einer Grundflächenzahl be-
stimmt werden. 
Die GRZ ist nach der in § 17 BauNVO benannten Obergrenze für allgemeine Wohngebiete mit 
0,4 festgesetzt (Textfestsetzung § 2, Planteil B). Eine Überschreitung der festgesetzten GRZ 
ist ausgeschlossen. Die Grundflächenzahl von 0,4 gewährleistet eine angemessene Bebau-
barkeit der Grundstücke.  
Zudem dient die Begrenzung der Grundflächenzahl der Eingriffsminimierung und dem sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1 a BauGB.  Damit kann ein Baugrundstück nur 
bis zu 40% seiner Fläche bebaut und versiegelt werden, sodass ein relativ hoher Grünanteil 
bei der Neubebauung erhalten bleibt.  
 
Die GFZ wird entsprechend der zulässigen GRZ und der Zahl der Vollgeschosse mit 0,8 fest-
gesetzt, siehe Planteil A. 
 
Die zulässige Geschossigkeit wird mit zwei Vollgeschossen vorgegeben, wodurch in Verbin-
dung mit der offenen Bauweise kleinteiliger Wohnungsbau in unterschiedlichster Form ange-
siedelt werden kann und sich eine flexibel nutzbare Struktur entwickeln kann.  
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Bauweise  
Im WA sind Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen mit einer Länge von höchstens 
50 m (BauNVO § 22, Abs.2) im Sinne einer offenen Bauweise zulässig. Die Entwicklung zu 
einer offenen Bauweise im WA ist ein städtebauliches Ziel, das sich aus der angrenzenden 
Bebauung ableitet. 
Des Weiteren müssen die Dächer der Wohnhäuser mit ihrer Firstausrichtung parallel oder in 
90° zur jeweiligen Straßenachse gebaut werden. Somit wird eine Verschattung verhindert, was 
dem Bauherren bei Bedarf zur besseren Nutzung regenerativer Energien dient (§ 1 Abs. 6 Nr. 
7 f BauGB).  
 
Überbaubare Grundstücksflächen 
Die Baugrenzen definieren die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen.  
Im WA sind die Abstände der Baugrenzen zu den außerhalb des Geltungsbereichs liegenden 
Grundstücken, zu anderen baulichen Nutzungen und zu den öffentlichen und privaten Er-
schließungsstraßen i.d.R. mit 3,0 m festgesetzt. Die westlichen Bauparzellen erhalten aber 
eine 6,0 m entfernte Baugrenze zum Nachbargebiet. Damit werden Ruhebereiche der westlich 
angrenzenden Grundstücke berücksichtigt. Die östlichen Bauparzellen, die an das Gewerbe 
außerhalb des Geltungsbereichs grenzen, erhalten einen 8,0 m tiefen Baugrenzenabstand. 
Damit wird ausreichend Abstand zur Grünfläche eingehalten. Auf der öffentlichen Grünfläche 
Ö1 befinden sich zu erhaltende Bäume, deren Kronentraufe in die nördlich angrenzenden 
Grundstücke ragen. Daher wird ein ausreichender Abstand der Baugrenze zur Grundstücks-
grenze von 5,0 m festgesetzt. 
Durch die Strukturierung des Plangebietes anhand der vorgenannten Baugrenzen sind den 
künftigen Bauherren eine flexible Aufteilung der Parzellen sowie die Schaffung individueller 
Freiräume möglich. Dies fördert eine typisch stadtrandnahe und aufgelockerte Bebauung. 
Die zulässigen Baufelder sind dem Planteil A (Planzeichnung) zu entnehmen. 
 
3.3 Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen   
    
Die Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen bestimmt sich nach §§ 12 und 
14 BauNVO sowie der BauO LSA.  
 
Um eine gute Einsehbarkeit des Straßenraumes von den Privatgrundstücken aus für Fußgän-
ger, Radfahrer und den motorisierten Straßenverkehr zu gewährleisten und diese nicht zu ge-
fährden, wird gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO folgende Einschränkung festgesetzt: 
 
für Öffentliche Straßen 
Zu den öffentlichen Straßen müssen Garagen, Carports und Nebenanlagen mindestens einen 
Abstand von 3 m einhalten. 
 
für Privatstraßen   
Zu den Privatstraßen müssen Garagen, Carports und Nebenanlagen mindestens einen Ab-
stand von 1 m einhalten. 
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3.4 Verkehrserschließung      
 

äußere Erschließung 
Am Plangebiet liegen die öffentlichen Straßen Zerrennerstraße im Süden und der Fenchelweg 
mit anschließender Hauptverkehrsstraße „Kümmelsberg“  im Norden an.  
Diese sind zweispurig und in einem guten Ausbauzustand, sodass sie ohne weiteres in der 
Lage sind, den vorhandenen und den aus dem Plangebiet hinzukommenden zusätzlichen 
Straßenverkehr aufzunehmen.  
 
Anbindung des Baugebietes an den öffentlichen Straßenraum 
Zur Anbindung an bestehende Quartiere erfolgt die verkehrliche Erschließung  des Plange-
biets über eine direkte Anbindung an die Zerrennerstraße und den Fenchelweg. Die letztere 
Straße ist eine neue Erschließungsstraße des rechtsverbindlichen und in Umsetzung befindli-
chen B-Plan 368-1A „Kümmelsberg-Westseite“ Teilbereich A.  
Mit der Erschließungsstraße soll eine Durchwegungsmöglichkeit garantiert werden, die eine 
Sackgassenerschließung vermeiden soll, aber im Falle einer Überlastung, z. B. durch 
Schleichverkehr zur Umfahrung des Verkehrsknotens mit Lichtsignalanlage Hannoversche 
Straße/Kümmelsberg, auch jederzeit geschlossen werden kann. In diesem Fall kann die Flä-
che des Mobility-Hub auch als Wendeanlage genutzt werden. 
 
innere Erschließung 
Die innere Erschließung erfolgt über eine neue Erschließungsstraße mit einer Straßenraum-
breite von 7,70 m (einschl. Entwässerungsmulde), die dem zu erwartenden Verkehrsaufkom-
men entspricht. Von dieser Hauptstraße gehen rechts und links Privatstraßen ab. Über diese 
Privatstraßen werden die zukünftigen Parzellen  medientechnisch und verkehrlich erschlos-
sen.  
 
Öffentliche Erschließungsstraße 
Die Straßenraumbreite beträgt 7,70 m. Diese setzt sich aus einer 2,20 m breiten Entwässe-
rungsmulde und einer 5,50 breiten Mischverkehrsfläche zusammen. 
 
Privatstraße   
Die Straßenraumbreite beträgt 4,00 m. Die Straßenverkehrsfläche wird als Mischverkehrsflä-
che ausgebaut. Dieser Straßentyp dient der Anbindung von maximal vier Hinterland-Bau-
grundstücken.   
 
Die öffentliche Erschließungsstraße wird als zukünftig öffentliche Straßenverkehrsflächen fest-
gesetzt.  
 
Im Bebauungsplan wird lediglich die Breite des Straßenraums bestimmt. Die detaillierte zeich-
nerische Schnittdarstellung der Fahrbahnen, des Straßenbegleitgrüns in Form einer Mulde 
erfolgt in einer weiterführenden Erschließungsplanung und wird in den noch abzuschließenden 
Städtebaulichen Verträgen definiert.  
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Mobilitätspunkt 
Um ein Vorhalten von typischen Ausstattungselementen zur individuellen Mobilitäts- und Inf-
rastrukturanbindung von einzelnen Bauparzellen (grundstückseigene Pkw-Ladesäulen, indivi-
duelle Transportkapazitäten durch Anschaffung und Vorhaltung von ein oder mehreren Pkw, 
Fahrrädern und sonstigen Transportmitteln für den Eigenbedarf, grundstücksbezogene Paket-
zustellung) zu reduzieren, wird an der südwestlichen Grenze des Plangebiets im Anbindungs-
bereich der Zufahrtsstraße Nähe Zerrennerstraße ein Mobilitätspunkt festgesetzt. Der Mobili-
tätspunkt ist ein Verknüpfungspunkt zur zentralen Bündelung von Mobilitäts- und Infrastruk-
turanbindungen der einzelnen Bauparzellen. Das vorrangige Ziel des Mobilitätspunktes ist es, 
innerhalb des Plangebiets den privaten und gewerblichen motorisierten Straßenverkehr zu 
verringern, die umweltverträglichen Transportmittel zu stärken und den Anteil an eigenen Pkw 
im Wohngebiet insgesamt zu reduzieren. Gleichzeitig wird die Mobilität von Anwohnern ohne 
oder mit eingeschränkter Pkw-Verfügbarkeit ermöglicht. 
 
Der Mobilitätspunkt wird als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung gemäß 
§ 9 (1) Nr. 11 festgesetzt, auf der die Ansiedlung von Stellplätzen für Carsharing, Bikesharing, 
Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Ausleihstation von Lastenfahrrädern, Packstationen für 
die Paketzustellung u.ä. Nutzungen von öffentlichen und privaten Anbietern möglich ist und 
gefördert wird.  
Er stellt eine Gemeinschaftsanlage zur Nutzungsergänzung für die zukünftigen Bewohner im 
Plangebiet dar und fördert eine auf Ressourcen-, Natur- und Umweltschonung ausgerichtete 
Planung, Bebauung und Nutzung der Baugrundstücke. Sie leistet damit einen wichtigen Bei-
trag zur Schaffung von gesunden Wohnverhältnissen und einer modernen Lebensqualität. 
Eine Nutzung des Mobilitätspunktes durch die Bewohner und gewerblichen Anlieger der un-
mittelbar angrenzenden Bestandsbebauung ist ausdrücklich erwünscht und möglich. 
 
3.5 Ver - und Entsorgung 
Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser sowie die Entsorgung dieses Gebietes sind tech-
nisch möglich. Der dazu notwendige Aufbau der entsprechenden Anlagen und Netze stehen 
jedoch unter Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit.  
Für die Schmutz- und Regenwasser-Entsorgung der zukünftig öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen und der Ver- und Entsorgung der Baugrundstücke und Gebäude im Plangebiet mit 
Strom, Gas, Wasser und Fernmeldemedien, Schmutz-, Regenwasser- und Abfallentsorgung 
usw. sind umfangreiche Netzerweiterungen in den neu zu errichtenden öffentlichen und priva-
ten Straßen erforderlich. Art und Umfang werden in weiterführenden Erschließungsplanungen 
und in den noch abzuschließenden Städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen 
mit den Versorgungsträgern geregelt. 
 

Gasversorgung 
Das geplante Wohngebiet ist derzeit nicht mit einer Gasversorgungsanlage erschlossen.  
 
Folgender Leitungsbestand des Versorgungsträgers Städtische Werke Magdeburg GmbH & 
Co. KG (SWM)  befindet sich im angrenzenden Bereich: 

- Niederdruckleitung (ND-L) OD 160 PE (Fenchelweg), 
- ND-L OD 225 PE (Zerrenner Str.). 
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Die Versorgung des Plangebiets mit Gas ist nach Aussage der SWM  grundsätzlich über eine 
Netzerweiterung im Bereich der geplanten Straßenverkehrsflächen und deren Einbindung in 
den vorhandenen Leitungsbestand möglich. 
 
Trink- und Löschwasserversorgung 
Das geplante Wohngebiet ist derzeit nicht mit einer Trinkwasserversorgungsanlage erschlos-
sen. 
 
Folgender Leitungsbestand des Versorgungsträgers Städtische Werke Magdeburg GmbH & 
Co. KG (SWM)  befindet sich im angrenzenden Bereich: 

- Versorgungsleitung Trinkwasser (VW) DN 150 St (Zerrenner Str.), 
- VW OD 160 PE (Fenchelweg) mit Vorverlegung OD 110 PE in die zukünftige Erschließungs-

straße. 
Die Versorgung des Plangebiets mit Trinkwasser ist nach Aussage der SWM  grundsätzlich 
über eine Netzerweiterung im Bereich der geplanten Straßenverkehrsflächen und deren Ein-
bindung in den vorhandenen Leitungsbestand möglich. 
 
Die Festlegung des Feuerlöschbedarfs erfolgt durch das Amt für Brand- und Katastrophen-
schutz der Stadt Magdeburg. Die Bereitstellung des Löschwassers wird über die bereits im 
Versorgungsnetz vorhandenen bzw. neu im Rahmen der Erschließung anzuordnenden Unter-
flurhydranten realisiert. Eine ausreichende und stabile Löschwasserversorgung entsprechend 
dem DVGW- Arbeitsblatt W 405 (mindestens 48 m³/Std. für die Dauer von 2 Stunden) ist zu 
sichern. 
 
Elektroversorgung 
Das geplante Wohngebiet ist derzeit nicht erschlossen.  
 
Folgender Leitungsbestand des Versorgungsträgers Netze Magdeburg GmbH  befindet sich 
im angrenzenden Bereich: 
Strom Niederspannung 

- 2x NAYY-J 4x150 (2018) (Fenchelweg), 
- 1x NAYY-J 4x150 (1995) (Zerrenner Str.).           

Die Versorgung des Plangebiets mit Strom ist nach Aussage des Versorgungsträgers Netze 
Magdeburg GmbH  grundsätzlich über eine Netzerweiterung im Bereich der geplanten Stra-
ßenverkehrsflächen und deren Einbindung in den vorhandenen Leitungsbestand möglich. 
 
SWM-Info-Anlagen 
Das geplante Wohngebiet ist derzeit nicht mit einer Infokabelanlage erschlossen. 
 
Die Versorgung des Plangebiets mit Info-Anlagen in der Versorgungsart mit LWL Glasfaser-
kabel bzw. speziellen Mini-Rohranlagen ist nach Aussage des Versorgers MDCC GmbH  
grundsätzlich über eine Netzerweiterung im Bereich der geplanten Straßenverkehrsflächen 
und deren Einbindung in den vorhandenen Leitungsbestand möglich. 
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Abfallbeseitigung 
Das Plangebiet ist gegenwärtig noch nicht in das Abfallbeseitigungssystem der Landeshaupt-
stadt Magdeburg eingebunden.  
 
Träger der Abfallbeseitigung ist der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb der Landeshauptstadt 
Magdeburg. Die Verkehrsflächen sind so dimensioniert, dass die Grundstücke mit Müllfahr-
zeugen des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs erreicht werden können und die Abfallbesei-
tigung gesichert ist. Mülltonnen sind am Tage der Abholung entlang des öffentlichen Straßen-
raumes bereitzustellen.  
 
Auf den privaten Stichstraßen „P“ und in unmittelbarer Nähe zu den öffentlichen Straßen sind 
Aufstellflächen für die Mülltonnen der Anliegergrundstücke vorhanden, auf denen die Müllton-
nen am Tage der Abholung bereitzustellen sind.  
Die Aufstellflächen sind so zu dimensionieren, dass je Anlieger ein Fläche von 2 m² zur Ver-
fügung steht. 
 
Ein ausreichend dimensionierter Glascontainerstellplatz befindet sich im Bereich des Mobili-
tätspunktes des Plangebietes, auf dem öffentliche Abfallcontainer des städtischen Abfallwirt-
schaftsbetriebes bereitgehalten werden. 

 
Abwasserentsorgung 
Das Plangebiet ist gegenwärtig noch nicht in das Abwasserentsorgungssystem der Landes-
hauptstadt Magdeburg eingebunden.  
Folgender Leitungsbestand befindet sich nach Aussage des Versorgungsträgers Abwasser-
gesellschaft Magdeburg GmbH (AGM) im angrenzenden Bereich: 

- Mischwasserkanal DN 450 (Zerrenner Str.), 
- Schmutzwasserkanal DN 200 (Fenchelweg). 

 
Das Plangebiet wird ungefähr mittig von einer Wasserscheide in WNW-OSO-Richtung durch-
zogen. Nördlich und südlich der abgeschätzten Wasserscheide kann das anfallende Schmutz-
wasser im freien Gefälle zum Schmutzwasserkanal im Fenchelweg oder zum Mischwasserka-
nal in der Zerrenner Straße abfließen. 
 
Für die Übernahme von Kanalanlagen in Privatstraßen gelten die entsprechenden Vorgaben 
des SWM-Merkblattes. Die Abwasseranlagen in den Privatstraßen werden als private Grund-
stücksentwässerungsanlage (GEA) betrieben. 
Hinweis: In Privatstraßen sind bei maximal 4 Grundstücksanliegern die Abwasseranlagen pri-
vat zu betreiben. 

 
Niederschlagswasser 
auf den privaten Baugrundstücken:  
Das Niederschlagswasser der privaten Baugrundstücke, einschließlich des anfallenden Was-
sers von Dachflächen der Wohnhäuser sowie deren Nebenanlagen und Garagen, muss dort 
verbleiben.  
Um Vernässungsprobleme und daraus resultierende Beeinträchtigungen zu vermeiden, muss 
der zukünftige Bauherr vor Errichtung von Gebäuden für sein Baugrundstück ein 
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Baugrundgutachten unter Beachtung des DWA-Regelwerkes A138 erstellen, um die Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrundes zu ermitteln.  
Sollte die Versickerungsfähigkeit nicht oder nicht ausreichend möglich sein, sind beispielge-
bend folgende alternative oder ergänzende Lösungen zu verwenden: 

 

- Errichtung einer Zisterne mit einem den Erfordernissen entsprechendem Fassungsvermögen 
mit und ohne Kombination einer Drainage zur allmählichen Niederschlagsversickerung, 

 

- Verdunstung und Versickerung des gesammelten Niederschlagswasser durch Nutzung zur 
Gartenbewässerung,  

 

- Errichtung von begrünten Dächern und Mulden-Rigolen Systemen, die das Regenwasser auf-
fangen, nutzen und langsam abgeben, 

 

- Anlegen von Gartenteichen mit Gewässerrandbepflanzung zur Verdunstung von Nieder-
schlagswasser.  
 
auf den öffentlichen Verkehrsflächen:  
Das anfallende Regenwasser der öffentlichen Verkehrsflächen wird größtenteils dezentral im 
Straßenraum aufgefangen und kann über das Muldensystem versickern und verdunsten.  
Der Einbindungsbereich zur Zerrenner Straße (ca. 80 m) bietet auf Grund seines Gefälles von 
ca. 3,0 m und der ungünstigen Bodenverhältnisse keine Möglichkeiten der dezentralen Versi-
ckerung. Dieser Bereich wird zentral über eine Sammelleitung im freien Gefälle über den vor-
handenen Mischwasserkanal DN 450 entsorgt. 
 
3.6  Anpassung an den Klimawandel 
Mit Änderung des BauGB 2011 (Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung 
in den Städten und Gemeinden) wurden die Ziele von Klimaschutz und Klimaanpassung als 
Planungsbelang in § 1 Absatz 5 und § 1a Absatz 5 BauGB festgelegt (Klimaschutzklausel). 
Danach sollen die Bauleitpläne unter anderem dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, 
sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 
und zu entwickeln. Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.  
 
Mit dem Grundsatzbeschluss vom 22. Februar 2018 wurde das Klimaanpassungskonzept für 
die Landeshauptstadt Magdeburg (DS0281/17) aufbauend auf dem am 26.01.2017 beschlos-
senen Leitbild (DS0398/16) und dem Fachgutachten Klimawandel (I0270/13) durch den Stadt-
rat bestätigt.  
 
Parks, Grünzüge, Straßenbäume, Gärten, begrünte Plätze und sonstige Grünräume erfüllen 
vielfältige klimaökologisch bedeutsame Funktionen, von der Regulierung des Kleinklimas bis 
hin zur Verbesserung des psychologischen Empfindens.  
Deshalb werden im Klimaanpassungskonzept insbesondere für verdichtete Stadtbereiche mit 
ihren verschiedenen Umweltbelastungen zusätzlich Maßnahmen zur Begrünung an 
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Gebäuden – Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung – als sinnvolle Ergänzung zum Flä-
chengrün empfohlen.  
Angesichts der bestehenden und sich voraussichtlich verstärkenden klimaökologischen Be-
troffenheit macht es sich die Landeshauptstadt zur Aufgabe, Vorsorge für die Stadt und ihre 
Bevölkerung zu treffen. Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 22.01.2018 zur Ent-
wicklung einer Initiative zur Gebäudebegrünung hat die Landeshauptstadt Magdeburg ein 
Konzept zur Etablierung von Gebäudebegrünung erstellt, das derzeit in den Fachausschüssen 
behandelt wird. Auf dieser Grundlage sollen in allen Bebauungsplänen Dach- und Fassaden-
begrünung festgesetzt werden. 
 
Festsetzung von Dachbegrünung: 
Flachdächer sowie flachgeneigte Dächer bis 20° Dachneigung sind vollständig zu begrünen 
und dauerhaft zu unterhalten. Es ist vorrangig eine extensive Begrünung und eine durchwur-
zelbare Substratschicht von mindestens 12 cm Dicke vorzusehen. Auf mindestens 80 vom 
Hundert (v. H.) der Gebäudedachflächen muss die Dachbegrünung realisiert werden. Ausge-
nommen sind Flächen notwendiger technischer Anlagen. Eine Kombination von aufgestän-
derten Anlagen zur Nutzung der Solarenergie und einer flächigen Begrünung unter den Mo-
dulen ist möglich.  
 
Dachflächen von Garagen und Carports sind mit einem mindestens 8 cm dicken durchwur-
zelbaren Substrataufbau extensiv zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. 
 
Dachbegrünungen werden zur Verbesserung des Stadtklimas sowie zur Regenwasserrück-
haltung festgesetzt. Jede begrünte Fläche wirkt der Bildung von Wärmeinseln entgegen. 
Durch Feuchtigkeitsaufnahme und Verdunstung heizen sich die begrünten Gebäudeoberflä-
chen im Sommer weniger stark auf, was zu einer lokalen Reduktion der Temperatur führt 
(Verdunstungskühlung, Kaltluftproduktion). Pflanzen binden Kohlenstoffdioxid, Feinstaub und 
Luftschadstoffe, die Luftqualität kann dadurch erheblich verbessert werden. Dachbegrünung 
bewirkt durch Speicherung und Filterung des Niederschlagswassers eine Verzögerung des 
Wasserabflusses (Regenrückhalt). Zusätzlich sind Gründächer ökologisch wirksame Ersatz-
lebensräume für Pflanzen und Tiere in bebauten Gebieten, vor allem für verschiedene Insek-
tenarten und Vögel.  
Für die nachhaltige Sicherung der Wirksamkeit der Dachbegrünung ist eine Mindestdicke 
des Substrataufbaus von mindestens 12 cm vorgeschrieben, die den Regenwasserrückhalt 
erhöht und somit eine ausreichende Versorgung der Vegetation in Hitzeperioden sichert. 
 
Verwendung wasserdurchlässiger Bodenbeläge: 
Eine übermäßige Bodenversiegelung hat unmittelbare Auswirkungen auf den Wasserhaus-
halt. Zum einen kann Regenwasser weniger gut versickern und die Grundwasservorräte auf-
füllen, zum anderen steigt das Risiko, dass bei starken Regenfällen die Kanalisation die 
oberflächlich abfließenden Wassermassen nicht fassen können und es somit zu örtlichen 
Überschwemmungen kommt. Auch das Kleinklima wird negativ beeinflusst. Versiegelte Bö-
den können kein Wasser verdunsten, weshalb sie im Sommer nicht zur Kühlung der Luft bei-
tragen. Zum Schutz der natürlichen Bodenfunktionen wird die Festsetzung getroffen, dass 
Zuwegungen und Stellplätze in wasserdurchlässiger Bauweise (Trockenrasen, Schotterra-
sen, Rasengitter, Kiesbelag, Porenpflaster) herzustellen sind. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).  
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3.7 Grünflächen / Grünordnerische Festsetzungen / Wasserhaushalt  
 
Festgesetzte Grünflächen 
Im gesamten Bereich des Plangebietes sind private und öffentliche Grünflächen festgesetzt. 
Die Grünflächen dienen der Schaffung naturnaher Ruhezonen für die Anwohner. Damit wer-
den diese Flächen für die Bewohner unmittelbar erleb- und nutzbar.  
Die Grünflächen haben folgende Funktionen:  
 

1.  Die private Grünfläche (P1) (Teilfläche des Flurstückes 541) befindet sich im privaten 
Fremdbesitz und ist dauerhaft als Grünfläche festgesetzt.  

 

2.  Die private Grünfläche (P2) (Teilfläche des Flurstückes 11241) ist als dauerhafte 
Grünfläche festgesetzt und wird zukünftig der nördlich angrenzenden Bauparzelle im 
Plangebiet zugeordnet. Diese Fläche ist als Ausgleich für den Verlust der Brutplätze 
geschützter Vögel (Fasan, Dorngrasmücke und Bluthänfling) ein lockeres Gebüsch 
aus einheimischen und standortgerechten Laubgehölzen anzulegen und dauerhaft zu 
erhalten; je 100 m² Pflanzgebotsfläche sind 10 Sträucher in kleinen Gruppen zu pflan-
zen. Auf der gesamten Planzfläche P 2 ist mindestens ein mittelkroniger Laubbaum 
zu pflanzen. Zwischen den Pflanzungen ist eine Wiesenfläche anzulegen und mind. 
Einmal pro Jahr zu mähen. 

 

3.  Gemäß § 9 (1) Nr. 15 und Nr. 25 a) BauGB wird am östlichen Randbereich im Plan-
gebiet eine private, 5,00 m breite Grünfläche (P3) festgesetzt. Die Grünfläche (P3) 
dient einer natürlichen und räumlichen Abgrenzung des allgemeinen Wohngebiets 
zum angrenzenden Gewerbe außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes. Damit werden der Wohnwert und die Lebensqualität innerhalb des allgemeinen 
Wohngebietes nachhaltig verbessert.  
Auf der Grünfläche (P3) werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Eingriffe 
in die Natur und Landschaft erbracht, die als solche dauerhaft zu erhalten sind. 

 

4.  An der östlichen Seite der von der Zerrennerstraße ins Baugebiet hineinführenden 
Zufahrtstraße  befinden sich öffentliche Grünflächen, die Mulde (v) und die Grünfläche 
(Ö2) im Straßenverkehrsraum. Auf diesen Grünflächen werden Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen für die Eingriffe in die Natur und Landschaft erbracht, die als solche 
dauerhaft zu erhalten sind. In unmittelbarer Nähe ist auch noch die öffentliche Grün-
fläche (Ö1). Dort sollen die Bestandsbäume erhalten bleiben und weitere Pflanzun-
gen erfolgen (siehe Umweltbericht). 

 
Ausgleichsmaßnahmen   
Auf der Grundlage des Umweltberichtes wird folgender Ausgleich innerhalb des Plangebiets 
erbracht: 
 
von den zukünftigen Besitzern der Bauparzellen: 

- Die nicht überbauten und nicht versiegelten Grundstücksflächen der Baugrundstücke 
sind zu einem überwiegenden Flächenanteil zu bepflanzen / zu begrünen und auf 
Dauer zu erhalten. Die Bepflanzung soll möglichst auf zusammenhängenden Flächen 
erfolgen 
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-  Auf den Wohngrundstücken ist je Grundstück mindestens ein Baum zu pflanzen.  
 

-   Die privaten Grünflächen P 2 und P 3, die vom Erschließungsträger mit einheimischen 
und standortgerechten Laubgehölzen und Laubbäumen bepflanzt wurden, sind von 
den Parzellenbesitzern dauerhaft zu erhalten und bei Abgang, spätestens in der 
nächsten Saison, zu ersetzen. 

 
vom Erschließungsträger: 

-  Gemäß § 9 (1) Nr. 15 und Nr. 25 a BauGB ist am östlichen Randbereich im Plangebiet 
eine private 5,00 m breite private Grünfläche (P3) festgesetzt. Dort ist von dem Er-
schließungsträger eine zweireihige Strauchhecke aus einheimischen und standortge-
rechten Laubgehölzen anzulegen; je 100 m Heckenlänge sind mind. 60 Sträucher zu 
pflanzen.In der Hecke sind mindestens 13 mittelkronige Laubbäume in möglichst glei-
chen Abständen zu pflanzen.(siehe textliche Festsetzungen § 24 Planteil B)  

 

-   Gemäß § 9 (1) Nr. 15 und 25 a BauGB ist die private Grünfläche (P2) vom Erschlie-
ßungsträger wie folgt zu bepflanzen: Es ist ein Gebüsch aus einheimischen und 
standortgerechten Laubgehölzen anzulegen und dauerhaft zu erhalten; je 100 m² Ge-
hölzfläche sind mindestens 40 Sträucher zu pflanzen. Auf der gesamten Pflanzfläche 
P 2  ist mindestens ein mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen. (siehe textliche Fest-
setzungen § 23 Planteil B)  

 

- Auf der öffentliche Grünfläche (Ö1) ist vom Erschließungsträger als Ausgleich für Ein-
griffe durch den Ausbau des Wohngebietes wie folgt zu gestalten: Die  öffentliche 
Grünfläche ist naturnah zu gestalten, die vorhandenen sieben Bäume sind dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Restflächen sind als naturnahe Wiesen-
flächen zu entwickeln. Zur Gestaltung der Fläche und als Rahmenpflanzung sollen 
mind. 20 Sträucher gepflanzt werden.  
(siehe textliche Festsetzungen § 8 Planteil B)  

 

-  Im Verkehrsraum der Erschließungsstraße im Abschnitt Zerrennerstraße bis zur Mo-
bilitätsfläche Bereich Mulde (v) und (Ö2) sind in dem dafür vorgesehenen Pflanzstrei-
fen einseitig der Fahrbahn mindestens 4 schmalkronige Laubbbäume in möglichst 
gleichmäßigen Abständen zu pflanzen. Die Bäume müssen  eine mindestens 15 m² 
große bepflanzte oder mit Rasen begrünte, unversiegelte Baumscheibe erhalten. 

 Die straßenbegleitenden Bäume werden durch zwei Poller oder einen Bügel vor Über-
fahrung geschützt. 
(siehe textliche Festsetzungen § 20 Planteil B)  
 

-   Im Verkehrsraum der Erschließungsstraße im Abschnitt Mobilitätsfläche bis zur 
Grenze des nördlich angrenzenden Wohngebietes sind  dem dafür vorgesehenen 
Pflanzstreifen Bereich Mulde (v) einseitig der Fahrbahn mindestens 12 mittelkronige 
Laubbäume in möglichst gleichmäßigen Abständen zu pflanzen. Die Bäume müssen  
eine mindestens 15 m² große bepflanzte oder mit Rasen begrünte unversiegelte 
Baumscheibe erhalten. Die straßenbegleitenden Bäume werden durch zwei Poller 
oder einen Bügel vor Überfahrung geschützt.  
(siehe textliche Festsetzungen § 21 Planteil B)  
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Dabei müssen die Gehölze aller Ausgleichsmaßnahmen der jeweiligen Pflanzqualität gemäß 
den Vorgaben des Umweltberichts, Anlage 8.1 „Vorschläge für textliche Festsetzungen“, Punkt 
13 entsprechen. 
 
Die Grünflächengestaltung dient in erster Linie dem Ausgleich für die Eingriffe in die Natur und 
Landschaft im Zuge der Realisierung des Baugebietes. Durch Festsetzung der Grünflächen 
im Plangebiet erfolgt eine Kompensation und Flächenaufwertung unmittelbar im Bereich des 
Eingriffes. 
 
3.8 Weitere Festsetzungen 
 
Schallschutz 
Neubauten im Plangebiet müssen sich auf die vorhandene Schall-Immissionsvorbelastung 
einstellen. Dazu sind die Umfassungsbauteile von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen entspre-
chend den Anforderungen der DIN 4109 (2018), die sich aus den jeweiligen Lärmpegelberei-
chen ergeben, auszuführen. 
Eine entsprechende Formulierung sowie die zeichnerische Darstellung der Lärmpegelberei-
che sind  unter § 6 dem Planteil B - Textliche Festsetzungen und dem Planteil A zu entnehmen. 

 
Kinderspielplatz 
Lt. Spielplatzflächenkonzeption 2021 bis 2025 (2030), Beschluss-Nr. 722-021(VII)20, ist der 
Einzugsbereich 282, zu dem das Plangebiet gehört, mit der Kennziffer 1b bewertet. Dies be-
deutet, dass gegenwärtig der Bedarf auf Grund des Verhältnisses aus Kinderanzahl / Flächen-
bestand optimal / offene Netzstruktur gedeckt ist. Maßnahmen zur Verbesserung der Spiel-
platzsituation sind mittelfristig bis langfristig nicht erforderlich.  
 
Durch die Größe des Plangebietes und die daraus resultierende Bewohnerzahl und -struktur 
kommt es nunmehr zu einem mäßigen Zuzug von Familien mit Kindern in den Einzugsbereich.  
Im Einzugsbereich befinden sich folgende Kinderspielplätze: 

- SP035, Kreipestraße mit 1.197 m², in einer Entfernung von 650 m,  
- SP036, Am Neuber mit 2.364 m², in einer Entfernung von 800 m. 

Im Geltungsbereich des B-Planes 368-1 C "Kümmelsberg Westseite" Teilbereich C ist weiter-
hin ein Spielplatz geplant, der den Bedarf aus dem Teilbereich B mit abdeckt. 
 
Zudem schreibt der B-Plan für Einfamilienhausgrundstücke eine Mindestgröße von 600 m² vor. 
Damit entstehen großzügige private Freiflächen auf den Baugrundstücken, die individuelle 
Spielecken ermöglichen. Somit besteht für die zukünftigen Bewohner im Wohngebiet kein un-
mittelbarer Bedarf für einen öffentlichen Spielplatz. 
Im Einklang mit der Spielplatzflächenkonzeption begründet dies keine Festsetzung einer Flä-
che für den Gemeinbedarf zur Nutzung als öffentlichen Kinderspielplatz. 
 
Gemäß der Verfügung  des Oberbürgermeisters vom 30.07.2020 über die Kostenbeteiligung 
von Baulandentwicklern an der Herstellung von öffentlichen Spielplätzen wird der Erschlie-
ßungsträger an den Kosten für die Herstellung von öffentlichen Spielplätzen beteiligt. 
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3.9 Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen  
 
Der Bebauungsplan enthält im Planteil B neben den textlichen Festsetzungen, Hinweise und 
Nachrichtliche Übernahmen, die zu berücksichtigen sind.  
 
Hinweise: 
Einsehbarkeit Rechtsgrundlagen 

Die der Planung zu Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnun-
gen, Erlasse, DIN-Vorschriften) können bei der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtpla-
nungsamt, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg eingesehen werden. 
 

Kampfmittel 
Das Bebauungsplangebiet ist als Kampfmittelverdachtsfläche eingestuft. Vor Beginn jeg-
licher Bauarbeiten und sonstiger erdeingreifender Maßnahmen sind die Flächen auf 
Kampfmittel zu untersuchen.  
 

Bodenschutz 
Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung 
zu  schützen (§ 202 BauGB). Weiterhin gilt die DIN 18915 in der aktuellen Fassung sowie 
das Bodenschutzgesetz (BodSchG), insbesondere § 4. Für den Umgang mit dem 
Schutzgut Boden einschließlich dem anfallenden Mutterboden  sind die Ausführungen 
im Umweltbericht der Begründung unter Punkt 4.6 zu beachten.  
Für dieses Plangebiet liegen keine Kenntnisse über schädliche Bodenveränderungen 
und Altlasten vor. Die Umweltanalytik des Baugrundgutachtens besagt, dass gemäß TR 
LAGA 2004 der anstehende bindige Boden unterhalb des Oberbodens als umwelttech-
nisch wenig problematisch mit einer Einstufung als Z 1.2 einzuschätzen ist. 
Im Rahmen von Neupflanzungen in Bereichen mit fehlender durchwurzelbarer Boden-
schicht sind zur Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht die Vorgaben von § 12 
der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.Juli 1999 zu be-
rücksichtigen. 

 
Naturschutz 

Das Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Es wird insbeson-
dere auf § 19 BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom 10. Mai 2007, BGBl. 
Teil I S.666 ) sowie auf §§ 44 und 45 BNatSchG verwiesen. 
 

Altlasten 
Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen oder Altlasten festgestellt werden, ist das Umweltamt entspre-
chend den Mitwirkungspflichten nach§ 3 Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-An-
halt zum Bundes-Bodenschutzgesetz (BodSchAG LSA), vor Beginn weiterer Maßnah-
men unverzüglich und unaufgefordert zu informieren (Tel. 540-2737). Treten diese Hin-
weise während der vorgesehenen Erdarbeiten auf, sind die Arbeiten in dem betroffenen 
Bereich sofort einzustellen. 

 
Baugrund 
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Bei der Ausführungsplanung sind die Gründungsbedingungen durch Baugrundgutach-
ten zu ermitteln. 
 

Artenschutz - Brutvogelkartierung 
Die Erfassung der Avifauna erfolgte im Plangebiet im April 2020. Die Ergebnisse sind im 
Artenschutzrechtlichen Gutachten zu finden, und werden durch den städtebaulichen 
Vertrag realisiert. Das Gutachten ist der Begründung als Anlage beigefügt. 
 

Denkmalpflege und Archäologie 
Um Verzögerungen  und Baubehinderungen im Bauablauf durch Funde und Befunde  
auszuschließen, muss ein Untersuchungsverfahren des Baugrundes vorgeschaltet wer-
den. Art, Dauer und Umfang der Dokumentation sind vor der Maßnahme mit dem Lan-
desamt für Dankmalpflege und Archäologie abzustimmen. Ansprechpartner: Herr Dr. Al-
per Tel. 039292/699814 , E-Mail: galper@lda.stk.sachsen-anhalt.de 

 
Medienversorgung, allgemein 

Bei allen Planungen sind die relevanten Normen anzuwenden, insbesondere die DIN 
18020 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) sowie in Anlehnung an die DIN 1998 vom 
Juli 2018 (Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen) sowie W 
400-1 (Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen, Planung). 
 

Pflanzarbeiten 
Bei den Pflanzarbeiten ist die DIN 18916 zu beachten. 
Bei Baumpflanzungen ist die erforderliche Schutzstreifenbreite für abwassertechnische 
Anlagen entsprechend einschlägigem SWM-Merkblatt zu berücksichtigen.   

 
Nachrichtliche Übernahmen: 
Archäologie allgemein 

Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt ist aufgrund der gesetzli-
chen Meldepflicht im Falle unerwartet freigelegter archäologische Funde sofort zu infor-
mieren und die Arbeiten im betroffenen Bereich sofort einzustellen. Nach § 9 (3) Denk-
malschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt sind Befunde mit den Merkmalen eines 
Kulturdenkmales "bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen". 
 

Baumschutzsatzung 
Die "Satzung zum Schutz des Baumbestandes als geschützter Landschaftsbestandteil 
in der  Landeshauptstadt Magdeburg - Baumschutzsatzung -" in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.02.2009 ist zu beachten. 

 
Niederschlagswasser 

Die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg vom 12.12.2005 ist zu be-
achten. Gem. § 5 (2) der Entwässerungssatzung ist Niederschlagswasser in geeigneten 
Fällen auf dem Grundstück zu versickern. Der Grundstückseigentümer hat nach Maß-
gabe der AEB (Abwasserentsorgungsbedingungen) das Recht, sein Grundstück an die 
öffentlichen Abwasseranlage zur Entsorgung von Niederschlagswasser anzuschließen, 
wenn betriebsfertige Abwasserkanäle vorhanden sind. Da im Plangebiet keine 
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betriebsfertigen Abwasserkanäle vorhanden sind, hat der Grundstückseigentümer dafür 
Sorge zu tragen, dass das anfallende Niederschlagswasser auf seinem Grundstück ver-
bleibt. 

 
 

4.  Umweltrechliche Belange 
 

Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur- und Landschaftsschutzes, im 
Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Planaufstellung angemessen zu berücksichti-
gen.  
Hierfür wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Ein Umweltbericht ist Anlage zur Begründung. 
Hier sind auch die Ermittlung der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft und deren Aus-
gleich dargelegt. 
 
Durch das Landschaftsarchitekturbüro W. Westhus wurde eine Umweltprüfung durchgeführt, 
deren Ergebnisse im Umweltbericht (Teil II der Begründung) dargelegt werden. Der Bestand 
wurde bewertet und eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung auf der Grundlage des „Mag-
deburger Modells“ erstellt. Die Gesamtbilanz ergibt ein Ausgleichserfordernis von 6.027,70 
Wertpunkten nach dem Magdeburger Modell, die vollständig innerhalb des Plangebiets er-
bracht werden. Die Bewertung der Planung beträgt insgesamt 6.703,27 Wertpunkte und 
gleicht den Eingriff somit aus. 
 
4.1 Schutzgebiete / Biotope  
Es bestehen keine Schutzgebiete.  
 
4.2 Landschaftsbild  
Das Landschaftsbild wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Aufgrund der vorhandenen 
Umgebungsbebauung passt sich das Vorhaben in die vorhandene städtebauliche Struktur ein 
und rundet das Landschaftsbild ab. 
 
4.3 Luft und Klima 
Mit dem Vorhaben sind durch kleinteilige klimaaktive Strukturen und einer GRZ-Beschränkung 
keine Auswirkungen auf den Luftaustausch und die Windverhältnisse zu erwarten.  
 
4.4 Boden / Fläche / Grundwasser  
Anfallendes Niederschlagswasser der öffentlichen Straßenverkehrsflächen wird in der an-
schließenden Mulde und auf den privaten Straßenverkehrsflächen und privaten Baugrundstü-
cken gesammelt. Es verbleibt somit vor Ort. Dadurch wird der natürliche Wasserhaushalt im 
Einzugsbereich des Plangebiets nicht wesentlich verändert.  
 
4.5 Geschützte Arten 
Es wurde ein artenschutzrechtliches Gutachten für das Planungsgebiet erstellt. 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Landeshauptstadt Magdeburg, an der westli-
chen Stadtgrenze zwischen der Bebauung am Minzeweg (östlich) und der Straße Kümmels-
berg. Das Plangebiet ist mit einer Grünlandbrache bewachsen. Gehölze befinden sich südlich 
im Gebiet bzw. angrenzend. 
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Im Gebiet wurden Avifaunistische - und Herpetologische Untersuchungen durchgeführt und 
nach Hamstervorkommen und nach sonstigen Arten (z. B. Fledermäuse, FFH-Arten)  gesucht.  

 

Vögel 
Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 30 Vogelarten nachgewiesen werden, von 
denen der Fasan, die Dorngrasmücke und der Bluthänfling als Brutvogel im Untersu-
chungsraum in Erscheinung treten. Für alle drei Arten dienen Strukturen innerhalb des 
Brachbereiches als Brutplatz. Im Zuge der geplanten Bebauung werden diese Strukturen 
verändert, so dass ihre Brutplatzeignung verloren geht. Hier sind Kompensationsmaß-
nahmen erforderlich. Die private Grünfläche P 2 im B-Plan wird für diese Kompensation 
genutzt. Art und Weise der qualitativen Ausführung dieser Kompensationsfläche wird 
unter § 24 der textlichen Festsetzungen festgesetzt. Im Umweltbericht ist die Festset-
zung unter Punkt 11 zu finden. 
 

Hamster 
Hamster konnten im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden. Daher sind im 
Untersuchungsgebiet keine Ersatzmaßnahmen für den Hamster erforderlich. 
 

Lurche und Kriechtiere 
Lurchen und Kriechtiere konnten nicht nachgewiesen werden, daher sind auch keine 
Maßmahmen zur Erhaltung dieser Arten erforderlich. 
 

Sonstige Arten 
Da Nachweise von sonstigen Arten mit artenschutzrechtlicher Relevanz nicht erfolgten, 
sind auch hier keine Arterhaltungsmaßnahmen erforderlich . 

 
4.6 Baumbestand 
Im Plangebiet müssen 9 Bäume gefällt werden, die unter die Baumschutzsatzung fallen. Als 
Ausgleich müssen 22 Bäume gepflanzt werden. Entlang der Erschließungsstraße werden 16 
Bäume gepflanzt. Weitere 14 Bäume können auf den privaten Grünflächen gepflanzt werden. 
 
4.7 Immissionsschutz 
Es wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt, in dem die Untersuchung der Schall-Immis-
sionsbelastung auf das Plangebiet ausgewertet wird. Dabei werden die Gewerbe-Orientie-
rungswerte für allgemeine Wohngebiete im Tages- und Nachtzeitraum eingehalten. Beim Stra-
ßenverkehrslärm werden die Werte in Teilbereichen im Tages- und Nachtzeitraum überschrit-
ten, so dass für die im B-Plan entsprechend gekennzeichneten Bereiche Vorgaben zu passi-
ven Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden festgesetzt werden. 
 
 
4.8 Altlasten 
Hinweise auf Altlasten liegen nicht vor. 
Im Baugrundgutachten wird der anstehende bindige Boden unterhalb des Oberbodens als um-
welttechnisch wenig problematisch mit einer Einstufung als Z1.2 (Sulfat und pH-Wert) einge-
schätzt.  
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4.9 Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung 
Die Strukturierung der überbaubaren Grundstücksflächen, die Anordnung des inneren Stra-
ßenverkehrsnetzes im Plangebiet und die parallele Firstausrichtung parallel oder in 90° zur 
jeweiligen Straßenachse ermöglichen eine Ausrichtung der zukünftigen Wohngebäude zur 
Nutzung regenerativer Energieformen (Solarthermie und Fotovoltaik). Aufgrund der festge-
setzten Grundstücksgrößen sind auch Erdwärme- und Luftwärmeanlagen grundstücksspezi-
fisch möglich. 
Durch die Begrenzung der GRZ werden die versiegelbaren Flächen auf den Baugrundstücken 
minimiert. Dies dient der Eingriffsminimierung und dem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden gem. § 1a BauGB. 
 
 

5.  Auswirkungen der Planung 

Die derzeit brachliegende Fläche wird mit der vorliegenden Planung einer Wohnnutzung zu-
geführt. Das Baugebiet nimmt auf die vorhandenen Strukturen Bezug und wird fügt sich in die 
vorhandene Struktur der Umgebungsbebauung harmonisch ein.  Durch die Planung ergibt sich 
eine Abrundung der vorhandenen allseitig gelegenen Wohnbebauung. Die zukünftige zuläs-
sige Bebauung geht nicht über das Maß der im Umfeld vorhandenen Bebauung hinaus, daher 
wird dies unter Beachtung der privaten und öffentlichen Belange für zumutbar bewertet. Die 
zukünftige Fläche für Eigenheimbebauung, für welche ein konstant hoher Bedarf besteht und 
welche dem Ziel der Landeshauptstadt Magdeburg zum Angebot vielfältiger Bauflächen dient, 
befindet sich am Rande einer bebauten Stadtlage. 
 
In Zukunft entstehen hier Einzel-, Doppelhäuser und Häusergruppen bis maximal 50 m in of-
fener Bauweise mit neuen Gärten. Durch die Bepflanzung der Grundstücke wird das Ortsbild 
positiv beeinflusst. Es entstehen gestaltete Freiflächen, die nach ästhetischen Gesichtspunk-
ten angelegt werden. Durch diese Entwicklung erhält  der gesamte Bereich eine Aufwertung 
und dient so der Verschönerung des Stadtteiles. 
 
Da die Eingriffe in die Natur und Umwelt berücksichtigt und im Plangebiet vollumfänglich aus-
geglichen werden, sind wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu erwarten.   
Das anfallende Niederschlagswasser verbleibt weitestgehend vor Ort. Dadurch wird der na-
türliche Wasserhaushalt im Einzugsbereich des Plangebietes nicht wesentlich verändert. 
 
 

6. Planverwirklichung 
Das Wohngebiet erhält ein speziell auf die Erschließung der Wohngrundstücke ausgerichtetes 
Erschließungssystem. 
Es ist vorgesehen, dass die Erschließung und die Vermarktung der Baugrundstücke durch 
einen Erschließungsträger per Städtebaulichen Vertrag vorgenommen werden. 
 
Die Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich größtenteils im Ei-
gentum des Erschließungsträgers. Lediglich eine kleine Teilfläche des Flurstücks 541 ist als 
Grünfläche festgesetzt und gehört einem privaten Parzellenbesitzer. 
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Bodenordnende Maßnahmen sind für die neue öffentliche Erschließungsstraße inkl. der öf-
fentlichen Grünflächen notwendig. Diese zukünftig öffentlichen Flächen werden entsprechend 
der Regelung des noch abzuschließenden städtebaulichen Vertrages unentgeltlich sowie 
pfand- und lastenfrei, mit Ausnahme von Versorgungsleitungen, in das Eigentum der Landes-
hauptstadt Magdeburg übertragen. 
 
 

7. Folgekosten 
Im Zuge der Realisierung des B-Plan-Gebietes entstehen folgende Folgekosten: 
 
für die neu anzulegenden öffentlichen Straßen 

2250 m² Straßenfläche x 1,50 € / m² / p.a. zuzüglich 1,25 € / m² / p.a. (Kosten für Unter-
haltungsmaßnahmen) ergeben Folgekosten in Höhe von 6.188 € / p.a.  
Für 5 Jahre ergeben sich Folgekosten in Höhe von 30.940 €. 
 

für die neu herzustellenden öffentlichen Grünflächen  
670 m² Maßnahmefläche x 1,19 € / m² / p.a. ergeben Folgekosten von  
797 € / p.a. Für 5 Jahre ergeben sich Folgekosten in Höhe von 3.985 €. 

 
Gemeinsam mit den weiteren Baugebieten, welche im Umfeld des Plangebietes entstanden 
und entstehen, wird das Plangebiet möglicherweise zu einer Erhöhung der ÖPVN-Nachfrage 
an der Haltestelle Kümmelsberg beitragen. Hierdurch können ggf. Folgekosten für eine ÖPNV-
Angebotsausweitung entstehen, deren Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. 
 
 

8. Flächenbilanz 
Die Flächenbilanz des B-Plan-Gebietes stellt sich wie folgt dar: 

 

Allgemeines Wohngebiet  19.840 m² 76,3 % 

Private Grünfläche (vom Erschließungsträger) 1.410 m² 5,4 % 

Private Grünfläche ( im Fremdbesitz)  570 m²  2,2 % 

Neue öffentliche Straßenverkehrsfläche + Mulde 2.250 m² 8,6  % 

Privatstraßen 860 m² 3,3  % 

Öffentliche  Grünfläche (Ö1 und Ö2)  670 m² 2,6  % 

Mobilitätsstation 320 m² 1,2  % 

Teil Zerrennerstraße und Teilbereich „Straße B“ 100 m² 0,4  %  

 

Gesamtfläche Bebauungsplangebiet  26.020 m² 100,00 % 
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9. Anlage  
- Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 368-1B „Kümmelsberg – Westseite“, Teilbereich B 
von Dipl. Ing. Wolfram Westhus vom 06.07.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: April 2022  
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